
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT^^^^ BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen,. Integration und Sport

und der

Alten Eichen gGmbH, Homer Heerstr. 19,28359 Bremen

wird folgende , .

Vereinbarung nach § 78 b SGB VIII

geschlossen: ' •

l. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die Alten Eichen gGmbH - im folgen"

den Einrichtungsträger genannt - m der Familienanalogen Wohngruppe Koenenkamp-
str., Koenenkampstr. 16,28213 Bremen, für Kinder bzw. deren Personensorgeberechtigte
erbringt» die Ansprüche auf Hilfe gemäss §§ 27, 34 SGB VUI (KJHG) haben.

1.2EsgiltderLandesrahmenvertragnach§ 78 fSGB VIII vom 15. November 2001.

2. Leistung .

Die Leistungen werden auf der Grundlage der derzeitigen fachüchen Standards und der

vereinbarten personellen Ausstattung (siehe Anlage. l, die Bestandteil dieser Vereinbarung
ist) unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genannten Nebenbedmgungen er-

bracht. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfs-
gerechte HÜfe im Eiazelfall gewährleistet ist. Die Leishmgen müssen ausreichend imd
zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Das Angebot entspricht dem Leistungsangebotstyp Nr. 2 - Hemierziehung/ Familienanaloge

Wohngmppe,

Plätze; Die Familienanaloge Wohngruppe hat 8 Plätze.

Zielgruppe Koenenkampstr.: Jungen und Mädohen ab 6 Jahren (das Aufhahmealter hängt
von der Gmppenkonstellatioa ab) . .
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Personalschlüssel; Im Entgelt berücksichtigt smd für die Wohngruppe 3,54 Stellen filr den
pädagogischen Bereich (Sozialpädagoge und Heilpadagogen) sowie zusätzliche Mittel für
Nacht- und Rufbereitschaft Dpr in dem Haus lebende Sozialpädagoge leistet eine pädagogi-
sehe 'Arbeit, die über die regehnäßige wöchentliche Arbeitszeit weit hinaus geht. Dazu
kommen für für die Wohngruppe 0,78 Stelle für den hauswirtschaftlichen Bereich und 0,2
Stelle Hausmeister. •

Zusätzlich stehen Mittel für anteilige Geschäftsführung/ Verwaltung, fachliche Leitimg/
Koordination» Psychologin, Qualitätsbeauffaragte, Kinderschutzbeauftragte, Datenschutzbe-
auftragte und jför Supervision/ Fortbildung zur Verfügung»

Betreuungsszeiten: Ründ-um"die~ühr

Räumlichkeiten Koenenkampstr.: 8.Eiazelzimmer,-Wohn- und Eßzimmer, Küche, Bäder/
WC, Bereitschaftszimmer» Büro, Sauna, Waschlceller mit Waschmaschine und Trockner

Haus Koeneßkampstr«: Großes Einfamilienhaus mit Einliegerwolmung (Dienstwohnung
der Betreuer-Familie), Wohn- und Nutzfläche 324 qm ind. Keller, großer Garten mit Gar-
tenhaus und Spielgeräten . . .

Bewirtschaftung Koenenkampstr.; Die Hauswirtschafifcskraft kocht viermal in der Woche,

an den übrigen Tagen kochen die Betreuer unter Mithilfe der Kinder/ Jugendlichen. Der
Einkauf wird von den Betceuem und den Kindern/ Jugendlichen gemacht. Die Hauswü-t-
schaitskraft reinigt die Gemeinschaftsräume; die Kinder/ Jugendlichen reinigen ihre eigenen
Zimmer unter Anleitung der Betreuer. Die Pflege des Gartens wird vom Team und den Kin-
dem/ Jugendlichen übernommen. •

Besonderheiten Kocncnkampstr.:

- Die in abgeschlossener Dienstwohnung im Haus lebenden Betreuer sind Hauptbezugs-
personen. •

En'gmaschiges Beziehungsnetz

Durchstrukturierter Tagesablauf

" .Gemeinsame Aktivitäten sind wichtiger Bestandteil des Alltags (z. B. Mahlzeiten, Grup-
penabende, Kino, Museumsbesuche)

Gmppenferienfahrten

Regehnäßige Sportakävitäten (Radfahren, Schwimmen, Kanufahren, Ballspielen im
Freien und in der Halle)

Freizeitmöglichkeiten im Stammhaus werden genutzt •

- Integration in Vereine und Nachbarschaft

Natumahes Leben und Arbeiten (Nutzgarten, NaUirbeobachtungen)
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Intensive Hausaufgabenbeti'euung

Qualitätssicherung:

Die QuaHtätssicherung erfolgt durch regehnäßige Besprechungen, Konzeptentwicklung,
Teamentwicldung, Personalentwicklung' mcl. Fort-/ Weiterbildung und Supervlsion» Doku"
mentation von Prozessen und Leistungen, fachliche Kontakte zu vergleichbaren Emrichtun-
gen, Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen und Fachverbänden.

3. Leistungsenfgelt

3.1 Für den Verembamngszeitraum ab 01*01.2018 beträgt die Gesamtvergütung:

€ 142,25 pro Person/täglich
(Preihaltegeld € 128,03 pro Person/ täglich),

Die Gesamtvergütung gliedert sich in .'

" em Entgelt für das Regelleistungsangebot in Höhe von

€ 133,52 pro Person/ täglich,

- ein Entgelt für die befdebsnotwendigen Investitionen in Höhe von

€ 8,73 pro Person/ täglich.

Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind den beigefügten Kalkulations-
blättern zu entnehmen, die Bestandteil dieser Verembarung sind.

§ 13 des Landesralimenvertrages nach § 78 f SGB VHI regelt das Berechnungsverfahreri und
Freihaltegeild.

3*2 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme
der Vergütung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt. •

4. Geltungsdauer

Diese Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2018 und wird mit einer Mmdestlaufzeit von 12
Monaten auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
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Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es ei-

ner schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der in Absatz l bestimmten Mindestlaufzeit
und einer Kündigungsirist von mindestens 6 Wochen. . ,

Im übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. des Zehnten Sozialgesetzbuches.(SGB X)
über den öffentlich-rechtlichen Vertrag. •

5. Qualitätsentwicklungsvereinfearung

Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie

Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem ini

Betriebserlaubnisverfahren nach § 45 SGB VUI getroffenen Regelungen ab. Weiterhin gelten
die Regelungen im Landesrahmenvertrag nach § 78 fSGBVIII vom 15. November 2001.

6. Sonstiges

Soweit landeseinheitliche und einrichtungsübergreifeüde Regelungen im Ralunen der Ver"
tragskommission festgelegt werden, fmden diese Anwendung* Es sind daxm unverzüglich
Verhandlungen zur Anpassung dieses Vertrages aufzunehmen.

B'ei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen
ihfe Wirksamkeit nicht Eme.uü.wirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eitle
wirksame zu ersetzen^ die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. :;

Bremen, November 2017

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Emrichtungsträger

(rechtsverbmdliche Unterschrift/ Stempel)

Anlage: Kalkulatlonsblätter


